
 
A n t r a g : 

 
1. Der Konzeption einer bedarfsgerechten 

Straßenreinigung wird zugestimmt. 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, eine 

entsprechende Satzung vorzulegen. 
3. Nach Ablauf eines Jahres ist zu berichten, 

ob sich diese neue Konzeption bewährt 
hat. 

 
  
 


